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Erwägungen

E. 1
Die Eingabe wurde zusammen mit dem Ombudsbericht fristgerecht eingereicht (Art. 95
Abs. 1 RTVG) und ist hinreichend begründet (Art. 95 Abs. 3 RTVG).

E. 2
Art. 94 RTVG umschreibt die Beschwerdebefugnis. Zur Beschwerde ist u.a. legiti- miert,
wer im Beanstandungsverfahren vor der Ombudsstelle beteiligt war, mindestens 18 Jahre
alt ist, über das Schweizer Bürgerrecht oder als Ausländer über eine Niederlassungs- oder
Aufenthaltsbewilligung verfügt und eine Beschwerde einreicht, die von mindestens 20
weiteren Personen unterzeichnet ist, die ebenfalls zur Beschwerdeführung legitimiert
wären, wenn sie selber an die Ombudsstelle gelangt wären (Art. 94 Abs. 2 und 3 RTVG;
Popularbe- schwerde). Die Eingabe der Beschwerdeführerin erfüllt diese Voraussetzungen.

E. 3
Die UBI hat in ihrem Entscheid festzustellen, ob die ausgestrahlte Sendung Bestim-
mungen über den Inhalt redaktioneller Sendungen verletzt hat (Art. 97 Abs. 2 RTVG). Sie
hat sich bei ihrer Beurteilung auf eine strikte Rechtskontrolle zu beschränken und darf keine
Fach- aufsicht ausüben (BGE 132 II 290 E. 3.2 S. 294 [«Dipl. Ing. Paul Ochsner»]). Stil-
und Ge- schmacksfragen wie auch die Qualität einer Sendung hat sie nicht zu prüfen. Bei
einer Rechtsverletzung kann sie ein Verfahren gemäss Art. 89 RTVG eröffnen. Die
Anordnung von Massnahmen wie der von der Beschwerdeführerin beantragten
Entschuldigung liegen jedoch nicht in der Kompetenz der UBI.

E. 4
Abs. 1 RTVG verbietet insbesondere die unnötige Blossstellung, das Lächerlichmachen
oder erniedrigende Darstellungen von Personen (b. 448 vom 15. März 2002, E. 6ff. [«Sex:
The Annabel Chong Story»] und b. 380 vom 23. April 1999 E. 6.2 [«24 Minuten mit
Cleo»]). Die Entwürdigung von Frauen als Sexualobjekt ist mit dieser Bestimmung nicht
vereinbar (VPB 53/1989 Nr. 106 S. 346).

E. 4.1
Einen besonderen Stellenwert innerhalb der Programmautonomie geniessen satiri- sche
Ausstrahlungen, welche auch in den Schutzbereich der Meinungsäusserungsfreiheit (Art. 16
BV) und der Kunstfreiheit (Art. 21 BV) fallen (siehe dazu Mischa Senn, Satire und
Persönlichkeitsschutz, Bern 1998, S. 108ff.). Die Satire ist ein besonderes Mittel der Mei-
nungsäusserung, bei dem sich die Form bewusst nicht kongruent zu dem verhält, was sie
hinterfragen will. Die Form der Satire übersteigert die Wirklichkeit, verfremdet sie, stellt
sie um, kehrt wieder zu ihr zurück, banalisiert sie, karikiert sie, macht sie lächerlich (VPB
68/2004 Nr. 27 E. 4.2 S. 307 [«La Soupe est pleine»], siehe auch Urteil 5A_553/2012 des



Bundesge- richts vom 14. April 2014 E. 3.3). Aus programmrechtlicher Sicht ist zentral,
dass das Publi- kum den satirischen Charakter erkennt (UBI-Entscheid b. 771 vom 2.
Februar 2018 [«Stink- wasser»]).

E. 4.2
Der satirischen wie generell der humoristischen Behandlung eines Themas sind durch
andere Programmbestimmungen und insbesondere den in Art. 4 Abs. 1 RTVG erwähn- ten
Grundrechte Grenzen gesetzt (Entscheid 2A.470/1998 des Bundesgerichts vom 19. Feb-
ruar 1999 E. 2b/cc [«Ventil»]; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht
für
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die Praxis, 2018, 5. Auflage, S. 234ff.). Das gilt auch dann, wenn ein Beitrag als Satire
dekla- riert wird und für das Publikum als solcher erkennbar ist. Andernfalls wäre es
möglich, unter dem Deckmantel der Satire den grundrechtlichen Schutz im Sinne des
RTVG zu umgehen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte weist in seiner
Rechtsprechung ebenfalls darauf hin, dass trotz der in Art. 10 der Konvention zum Schutze
der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101) verankerten
Meinungsäusserungsfreiheit auch satirische Beiträge Schranken unterliegen (siehe zu
dessen Rechtsprechung Urteil Nr. 55537/10 vom 2. Mai 2017, Ziffer 33).

E. 4.3
Sendungen dürfen gemäss Art. 4 Abs. 1 Satz 2 RTVG nicht diskriminierend sein.
Pauschalurteile gegen Menschen oder eine Ausgrenzung aufgrund von bestimmten
Merkma- len verbietet diese aus Art. 8 Abs. 2 BV abgeleitete Bestimmung (UBI-Entscheide
b. 704/705 vom 5. Juni 2015 E. 6ff. [«Elektrochonder»] und b. 524 vom 21. April 2006 E.
4.6 [«Asylkrimi- nalität»]). Entsprechende Merkmale können u.a. die Herkunft, die Rasse,
das Geschlecht, das Alter, die Religion und die weltanschauliche oder politische
Überzeugung sein (siehe dazu eingehend Rainer J. Schweizer, Die Schweizerische
Bundesverfassung, St. Galler Kom- mentar zu Art. 8 BV, Rz. 61ff., 3. Auflage, Zürich/St.
Gallen 2014).

E. 4.4
Art. 4 Abs. 1 Satz 2 RTVG bestimmt weiter, dass in Sendungen die Menschenwürde zu
achten ist. Der in Art. 7 BV auch verfassungsrechtlich verankerte Schutz der Menschen-
würde «betrifft das letztlich nicht fassbare Eigentliche des Menschen und der Menschen
und ist unter Mitbeachtung kollektiver Anschauungen ausgerichtet auf Anerkennung des
Einzel- nen in seiner eigenen Werthaftigkeit und individuellen Einzig- und allfälligen
Andersartigkeit» (BGE 132 I 49 E. 5.1 S. 55). Menschen sollen mit dem gebührenden
Respekt und nicht als «blosse Objekte» behandelt werden (Entscheid 1B_176/2016 des
Bundesgerichts vom 11. April 2017). Die rundfunkrechtlich gebotene Achtung der
Menschenwürde im Sinne von Art.

E. 4.5
Art. 4 Abs. 1 Satz 2 RTVG erklärt überdies Sendungen als unzulässig, welche die
öffentliche Sittlichkeit gefährden. Der Begriff der «unsittlichen Sendung» ist weit zu fassen.
Die Bestimmung bezweckt neben der Wahrung des Sittlichkeitsgefühls in geschlechtlichen
Dingen den Schutz grundlegender kultureller Werte (BGE 133 II 136 E. 5.3.3 S. 145f.
[«Lovers TV»]; UBI-Entscheid b. 380 vom 23. April 1999 [«24 Minuten mit Cleo»],



veröffentlicht in me- dialex 3/99, S. 179ff.). Dazu gehört auch der Sprachausdruck.

E. 4.6
Art. 5 RTVG sieht vor, dass Programmveranstalter durch die Wahl der Sendezeit oder
sonstige Massnahmen dafür zu sorgen haben, «dass Minderjährige nicht mit Sendungen
konfrontiert werden, welche ihre körperliche, geistig-seelische, sittliche oder soziale
Entwick- lung gefährden» (siehe zur Rechtsprechung, Urteil 2C_738/2012 des
Bundesgerichts vom 27. November 2012). Art. 4 Abs. 1 RTVV statuiert zusätzlich eine
Pflicht zur akustischen oder optischen Kennzeichnung von jugendgefährdenden Sendungen.
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E. 5
Die Beschwerdeführerin erachtet die beanstandete Sequenz mit dem Bild der Frau aus dem
Fansektor Costa Ricas und dem dazugehörigen Kommentar («Tiii–telverteidiger- frust») als
sexistischen Ausdruck, der entwürdigend und diskriminierend für Frauen sei. Die
Beschwerdegegnerin macht dagegen geltend, für eine Verletzung des Diskriminierungsver-
bots sei eine qualifizierte Art bzw. Mindestintensität einer Herabwürdigung erforderlich.
Die Anspielung auf den nicht explizit genannten Begriff «Titten» im Rahmen eines
Wortspiels ge- nüge dafür nicht. Die damit vermittelte Botschaft habe keinen
diskriminierenden Charakter. Die Sequenz sei im Rahmen eines humorvollen Beitrags mit
satirischen und provokativen Anspielungen auf im Fussball bestehende Klischees und
Vorurteile ausgestrahlt worden.

E. 5.1
Die Rüge der sexistischen Darstellung betrifft programmrechtlich primär das Diskri-
minierungsverbot und den Schutz der Menschenwürde bzw. der Würde der Frau. Zusätzlich
berührt sie die Bestimmungen zur Gefährdung der öffentlichen Sittlichkeit sowie –
aufgrund der Ausstrahlungszeit – den Jugendschutz (siehe dazu auch UBI-Entscheid b. 686
vom 5. September 2014 E. 4.2ff. [«Olympische Winterspiele in Sotschi, Trailer»]).

E. 5.2
Die Schweizerische Lauterkeitskommission, ein gemeinsames Organ der Schweizer
Werbewirtschaft, verfügt über eine reichhaltige Praxis zu sexistischen Darstellungen in der
Werbung. In ihren Grundsätzen zur Lauterkeit der kommerziellen Kommunikation (Stand
Ja- nuar 2019) nennt sie in B.8 Beispiele von geschlechterdiskriminierender Werbung. Eine
sol- che liege u.a. vor, wenn durch stereotype Eigenschaften die Gleichwertigkeit der
Geschlech- ter in Frage gestellt oder die Person in rein dekorativer Funktion als Blickfang
dargestellt werde. Zwischen der das Geschlecht verkörpernden Person und dem
beworbenen Produkt sollte überdies ein natürlicher Zusammenhang bestehen und auf eine
unangemessene Dar- stellung von Sexualität verzichtet werden. Die Grundsätze und die
Kriterien der Schweizeri- schen Lauterkeitskommission zu Sexismus finden auf die
Beschwerdeverfahren vor der UBI zwar nicht Anwendung, was implizit aus Art. 97 Abs. 2
Bst. a RTVG hervorgeht. Sie liefern aber konkrete Anhaltspunkte für die Auslegung von
Art. 4 Abs. 1 RTVG und namentlich für die Frage, ob eine Darstellung entwürdigend oder
diskriminierend ist.

E. 5.3



Der humoristische Charakter des Beitrags, eines Rückblicks auf die Gruppenphase der
Fussball-Weltmeisterschaft, war für das Publikum klar erkennbar. Bereits in seiner Einlei-
tung wies der Moderator darauf hin, dass der folgende Filmbericht «nicht immer ganz ernst
gemeint» sei. Dieser begann mit einer Einspielung des Auftritts des Sängers Robbie
Williams aus der Eröffnungszeremonie. Mit einem süffisanten Off-Ton, zahlreichen
Anspielungen und Wortspielen nahm die Redaktion anschliessend Bezug auf die
vergangenen Spiele. Thema- tisiert wurden beispielsweise das wenig vorbildliche Verhalten
der japanischen Mannschaft und des brasilianischen Spielers Neymar, ein unglückliches
Eigentor eines marokkanischen Spielers, gelungene und missratene Aktionen von
bekannten Spielern wie Ronaldo oder Messi sowie das Ausscheiden einiger Länder nach
der Gruppenphase. Anspielungen wurden im Beitrag auch auf Bestechungsvorfälle im
Fussball in einer Szene auf der Ehrentribüne, in welcher auch der russische Präsident Putin
und der FIFA-Generalsekretär Infantino zu sehen waren, sowie auf die
Steuernachzahlungen von Ronaldo gemacht.
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E. 5.4
Die beanstandete Darstellung war Teil der Zusammenfassung des Beitrags. Der Kommentar
lautete wie folgt: «Die Gruppenphase, sie war einfach tierisch gut. Es gab alles: Tränen,
Tore, Tiii–telverteidigerfrust. Deutschland zum ersten Mal an einer WM in der Vor- runde
gescheitert». Dazu wurden Bilder eines sich auf einem Spielfeld verirrten Vogels (tie-
risch), eines weinenden Kindes (Tränen), eines Tores der russischen Mannschaft (Tore), ei-
nes jubelnden weiblichen Fans von Costa Rica (Tiii–), eines weinenden deutschen Fans und
von niedergeschlagenen Spielern (–telverteidigerfrust) gezeigt.

E. 5.5
Ob ein satirischer bzw. humoristischer Beitrag programmrechtlich zu beanstanden ist, hängt
vor allem auch von der Botschaft ab, welche die strittige Darstellung vermittelt (UBI-
Entscheid b. 592 vom 5. Dezember 2008 E. 7.2ff. [«Camping Paradiso»] und b. 385 vom
23. Juni 1999 E. 7.4 [«MOOR»]). Der Witz der beanstandeten Sequenz lag offensichtlich
im Wort- spiel mit der Andeutung der despektierlichen Bezeichnung «Titten», bestand doch
kein Zu- sammenhang zwischen dem frühzeitigen Ausscheiden der deutschen Mannschaft
als Titel- verteidigerin und dem jubelnden weiblichen Fan aus Costa Rica. Die hüpfenden
Brüste der Zuschauerin illustrierten unmissverständlich die angedeutete Bezeichnung. Die
beanstandete Darstellung hatte sexistischen Charakter, da das Zeigen der Frau mit dem
Fokussieren auf die Brüste ausschliesslich dazu diente, den bekannten und abwertenden
Begriff «Titten» zu veranschaulichen.

E. 5.6
Zur Satire und zum Humor allgemein gehören Provokationen, Übertreibungen, Ver-
fremdungen und Karikaturen (Urteil des Bundegerichts 5A_376/2013 vom 29. Oktober
2013 E. 5.2.1). Entsprechende Darstellungen dürfen denn regelmässig auch nicht ganz ernst
ge- nommen werden. Ihre eigentliche Botschaft kann – wie häufig bei der Satire – eine ganz
an- dere als die vordergründig vermittelte sein. Im Zusammenhang mit der vorliegend zu
beurtei- lenden Darstellung ist ein entsprechendes satirisches Prinzip jedoch nicht
erkennbar. Aus ihr geht – insbesondere auch im Gegensatz zu anderen Sequenzen – in
keiner Weise hervor, dass es sich um eine provokative Anspielung auf im Männerfussball
vorherrschende Prob- leme, Klischees und Vorurteile handelt, wie die Beschwerdegegnerin



anführt. Vielmehr be- stätigen die auf die Brüste fokussierte Darstellung der Frau und das
damit zusammenhän- gende Wortspiel das von der Beschwerdeführerin monierte Stereotyp,
nämlich die Beschrän- kung der Frau auf ihre sekundären Geschlechtsmerkmale. Der
sexistische Charakter der Pointe wird durch den humoristischen Kontext nicht relativiert. Es
ist der Beschwerdegegnerin zwar zuzustimmen, dass die beanstandete Darstellung aufgrund
der Kürze sowie des nicht ganz ausgesprochenen Ausdrucks «Titten» nicht intensiv war und
fast nebenbei erfolgte. Dies ändert aber nichts daran, dass es sich dabei nicht ausschliesslich
um eine Frage des Stils, des Geschmacks oder allenfalls der politischen Korrektheit handelt,
welche die UBI nicht zu prüfen hat. Die ein Geschlecht pauschal herabwürdigende Sequenz
verletzt das Diskriminie- rungsverbot und stellt eine Missachtung der Würde der Frau im
Sinne von Art. 4 Abs. 1 Satz 2 RTVG dar.

E. 5.7
Die beanstandete Darstellung stellt dagegen keine Gefährdung der öffentlichen Sitt- lichkeit
im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Satz 2 RTVG dar. Namentlich wurde Sexualität nicht in
unangemessener Weise hervorgehoben. Die Wortwahl mit dem angedeuteten derben Aus-
druck «Titten» ist insbesondere auch aufgrund des humoristischen Kontexts nicht unsittlich.
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Die inkriminierte Sequenz war schliesslich trotz der Ausstrahlungszeit (ca. 18 Uhr) nicht
ge- eignet, die körperliche, geistig-seelische, sittliche oder soziale Entwicklung von
Minderjähri- gen zu gefährden (Art. 5 RTVG). Die sexistische Pointe dürfte aufgrund der
Kürze der Dar- stellung und des nur angedeuteten Ausdrucks «Titten» von vielen
Minderjährigen, im Gegen- satz zu Erwachsenen, gar nicht wahrgenommen worden sein.
Jugendliche sind sich im Übri- gen aus ihrem Alltag an derbe Wörter gewohnt. Der
Umstand, dass die Sequenz keinen Vor- bildcharakter aufweist, begründet alleine noch
keine Verletzung des rundfunkrechtlichen Ju- gendschutzes.

E. 6
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die beanstandete Darstellung diskrimi- nierend
und entwürdigend im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Satz 2 RTVG ist. Die Beschwerde ist daher
gutzuheissen, soweit darauf eingetreten werden kann. Verfahrenskosten sind keine zu
auferlegen (Art. 98 RTVG).
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